
 

 
 

 

Anschreiben für Arbeitgeber  

To whom it may concern  

 

 

Informationen für Arbeitgeber zur Chancenkarte -§20a 

         Stuttgart, 20.08.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

bei Ihnen bewirbt sich eine Person mit einer Chancenkarte? Mit diesem Brief wollen wir Sie über 

diesen Aufenthalt und die Beschäftigungsmöglichkeiten informieren.    

 

Die Chancenkarte ist ein regulärer Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche für Menschen aus dem 

Nicht-EU-Ausland, den es seit Juni 2024 gibt (§§ 20a AufenthG).  

Um die Chancenkarte zu bekommen, müssen die Personen entweder einen anerkannten Abschluss 

(z.B. Hochschulabschluss) haben oder 6 Punkte nachweisen (Informationen dazu finden Sie auf der 

Website Make it in Germany). Dies geht auch ohne Deutschkenntnisse. Sprachkenntnisse geben 

Punkte, ebenso Qualifikationen, Vorerfahrung in Deutschland, junges Alter, etc. Die Menschen 

müssen bei diesem Titel selbst für Ihren Lebensunterhalt sorgen. Sie beantragen das Visum in ihrem 

Heimatland i.d.R. vor der Einreise.  

Der Aufenthalt erlaubt die Beschäftigung und zwar:   

- 20 h pro Woche (Teilzeitarbeit, Nebenjob, qualifizierte und unqualifizierte Tätigkeiten, 

Minijob, u.a.)  

- 2 Wochen Vollzeit Probearbeiten pro Arbeitgeber  

Als Arbeitgeber brauchen Sie dafür nicht extra die Arbeitserlaubnis bei der Agentur für Arbeit 

einzuholen, aber Sie müssen die Person ggf. regulär bei der Sozialversicherung anmelden. Die Person 

muss dazu nicht extra bei der Ausländerbehörde vorsprechen. 

Wollen Sie die Fachkraft länger und mit höherem Umfang beschäftigen? Bitte beachten: Das geht 

ohne Ausreise nur mit Antrag auf Aufenthaltserlaubnis bei der lokalen Ausländerbehörde. Die 

Fachkraft braucht dazu den Arbeitsvertrag und die Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis und kann 

dann vor Ort einen Aufenthalt zur Arbeit als Fachkraft beantragen. Erst nach der Erteilung dürfen Sie 

die Fachkraft in Vollzeit beschäftigen.  

Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich an Ihr lokales Welcome Center. Wir informieren Fachkräfte 

aus dem Ausland und Arbeitgeber kostenfrei, neutral und unabhängig zu allen Fragen rund um 

Ankommen, Arbeiten und Leben in Baden-Württemberg.  

Tipp: Gerne helfen wir Ihnen auch mit Informationen zu geförderten Deutschkursen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Welcome Center in Baden-Württemberg   

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__20a.html
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/chancenkarte/chancenkarte-zur-jobsuche
https://www.arbeitsagentur.de/datei/erklaerung-zum-beschaeftigungsverhaeltnis_ba047549.pdf
https://welcome.region-stuttgart.de/netzwerke/welcome-center-in-baden-wuerttemberg/

